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Ausschreibung für das „1. Landesturnier 2025“ des LAV Brandenburg 

 

 

Veranstalter:  Landesanglerverband Brandenburg e.V. (Zum Elsbruch 1, 14558 Nuthetal/ OT Saarmund) 

Ausrichter:  CC Ketzin / ASV Königsberg 

Ort:   Ferien- und Freizeithof Rausch (Dorfstraße 32, 14712 Semlin / Rathenow) 

Termin:   26.04.2025 

Teilnehmer:  Alle in einem Verein organisierten Mitglieder, sowie geladene Gäste   

Zeitplan:  -bis 8 Uhr: Anreise 

   -ab 9 Uhr: Eröffnung 

   -ab 9:15 Uhr: Wettkampfbeginn 

   -gegen 16 Uhr: Wettkampfende und Siegerehrungen 

   -gegen 17 Uhr: Abreise 

Reisekosten: Schüler und Jugendliche des LAV Brandenburg erhalten für eine Strecke 0,25€/km, 
Erwachsene erhalten keine Reisekosten vom LAV 

Verpflegung:  Wird vor Ort vom Veranstalter, gegen Bezahlung, angeboten 

Wettkampfleiter: Torsten Müller (CC Ketzin) 

Hauptkampfrichter: Philipp Haubenestel (AV Döbern) 

Wettbewerbe: Disziplin 1-9 der gültigen, internationalen Wettkampfordnung 

Wettkampfklassen: Schüler (C- und D-Jugend), Jugendliche (A- und B-Jugend), LK D, LK H, ü18-3K, 
Senioren 

Wertung: Schüler (3K), Jugendliche (5K, 7K), ü18-3K (3K), LK D (5K, Allround), LK H (5K, 7K, 
Allround), Senioren (5K, 7K, Allround) 

Gerätekontrollen: Werden vor Ort beliebig durchgeführt 

Kleidung: Nur Wettkämpfer mit Sportkleidung sind startberechtigt 

Auswertung: Steffen Mühle, LAV Brandenburg 
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Meldung: schriftlich an:  

- Philipp Haubenestel ( philipp.haubenestel@gmx.de )  und 
- Steffen Mühle ( muehle.s@t-online.de ) 

Meldeschluss: 12.04.2024 

Protest: Ist schriftlich bei der Wettkampfleitung einzureichen. Protestgebühr: 30€              
Das Ergebnis des Protestes ist spätestens 30 Minuten nach Einreichung zu 
erwarten. Wenn dem Protest stattgegeben wird, wird die Protestgebühr wieder 
ausgezahlt. 

Hinweise: Sollte eine Altersklasse mit weniger als 3 Startern besetzt sein, dann wird sie der 
nächsthöheren Altersklasse zugeordnet. 

 Manipulation an Gewichten für zur Disqualifikation vom gesamten Wettkampf. 

 Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erteilt der Teilnehmer dem Veranstalter 
das unbefristete und uneingeschränkte Nutzungsrecht an Foto- oder 
Videoaufnahmen, die vom Veranstalter/ Ausrichter, während der Veranstaltung 
gemacht werden. 

Ohne Angabe von Verhinderung ist ein Start spätestens 1 Stunde nach Eröffnung 
möglich. Eine Verhinderung der rechtzeitigen Anreise muss vor der Eröffnung bei 
der Wettkampfleitung, dem Ausrichter oder dem Referenten gemeldet werden. 
Ohne eine Meldung der verspäteten Anreise gibt es keinen Anspruch darauf 
versäumte Disziplinen nachholen zu können. 

 Wenn ausreichend Starter anwesend sind, ist es möglich die Altersklasse Schüler 
und Jugendliche weiter aufzuteilen 

 


